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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1959

Norm

EO §306

EO §308 A

Rechtssatz

Exekution gegen Drittschuldner auf Grund eines zwischen Verp4ichteten und Drittschuldner abgeschlossenen

Vergleiches.

Entscheidungstexte

3 Ob 384/59

Entscheidungstext OGH 27.11.1959 3 Ob 384/59

RZ 1960,84

8 Ob 554/83

Entscheidungstext OGH 15.12.1983 8 Ob 554/83

Beisatz: Liegt bereits ein gerichtlicher Vergleich vor, so mangelt es für eine Drittschuldnerklage am

Rechtsschutzinteresse. Es kann im Exekutionsweg die Ausfolgung der Vergleichsausfertigung begehrt werden

oder vom Titelgericht unter Vorlage des Überweisungsbeschlusses eine Vergleichsausfertigung verlangt werden.
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